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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Klima-
schutzgesetzes 

Wir begrüßen die Verschärfung der Klimaschutzziele sehr. Sie sind dringend erforderlich, damit Deutsch-

land seinen guten Ruf als führende Klimaschutznation nicht verliert. Um diese Ziele erreichen zu können, 

müssen die bestehenden Hemmnisse und schwierige Rahmenbedingungen für klima- und mieterfreundli-

che Quartierslösungen mit Energiedienstleistungen insbesondere im Wohngebäudebestand beseitigt 

werden. Folgende Maßnahmen halten wir für unbedingt notwendig, um die Klimaziele in Deutschland er-

reichen zu können: 

1. Verpflichtender Einbau von Wärmemengenzählern (WMZ) 

Ob die vom Vermieter betriebene Zentralheizung effizient läuft, kann im Regelfall nicht kontrolliert wer-

den, weil man nur die verbrauchte Brennstoffmenge, nicht aber die damit erzeugte Wärmemenge kennt. 

Ein Wärmemengenzähler, der die im Kessel erzeugte Wärmemenge misst, schafft die nötige Transpa-

renz.  

Die Sanierung alter Heizungsanlagen erfordert Investitionen des Vermieters oder eine Umstellung auf 

Wärmelieferung. Einen wirtschaftlichen Anreiz für die Investition hat der Vermieter nicht, weil er von den 

Einsparungen der neuen Heizung nicht profitiert. Die Einführung der Wärmelieferung löst das Problem, 

weil der Vermieter nicht investiert. Sie setzt voraus, dass es für die Mieter nicht teurer wird. Für den Kos-

tenvergleich muss der bisherige Wärmeverbrauch ermittelt werden. Die sicherste Methode besteht darin, 

ihn mit einem Wärmemengenzähler zu messen. 

Wir fordern daher den verpflichtenden Einbau von Wärmemengenzählern (WMZ) hinter der Wärmeerzeu-

gungsanlage sowohl im Neubau als auch im Bestandsbau einzuführen. Laut Heizkostenverordnung ist der 

Einbau von Wärmemengenzählern für die Warmwasserbereitung bereits Pflicht. Wir fordern eine Erwei-

terung der Pflicht auch auf die Wärmemenge, die für die Heizung verwendet wird. Die Pflicht sollte min-

destens ab einer Liegenschaftsgröße von über 24 Wohnungen, 1000 qm Wohnfläche oder bei Anlagen > 

100 kW gelten, da hier der Aufwand für den Wärmezählereinbau (ca. 1.000 Euro) durch die genauere Be-

stimmung der Größe eines potenziellen Austauschkessels wirtschaftlich amortisiert werden kann. 

Die mit dem Einbau verbundenen Kosten werden durch die Vorteile für Gebäudeeigentümer, Bewohner 

und Energieunternehmen mehr als kompensiert:  
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• Nur dann, wenn man die gesamte in einer Anlage erzeugte Wärmemenge kennt, lässt sich mit 
Hilfe des bekannten Brennstoffverbrauchs ermitteln, ob die Anlage noch effizient läuft oder ob 
sie besser eingestellt oder erneuert werden muss.1  

• Nur dann, wenn man die gesamte in einer Anlage erzeugte Wärmemenge kennt, kann man fest-
stellen, ob das Verbrauchsverhalten der Gebäudenutzer oder die mangelnde Effizienz der Wär-
meerzeugungsanlage der Grund für hohe Heizkosten sind. Diese Kenntnis ist mithin Grundlage 
für sinnvolle Handlungsansätze zur Minderung der Heizkosten. 

• Wärmemengenzähler erlauben es genaue vorher-nachher Betrachtungen anzustellen. Dies er-
möglicht Energieeffizienzdienstleistern bessere Angebote zu erstellen und gibt den Kunden die 
Möglichkeit hinterher zu überprüfen, ob die Vorgaben eingehalten wurden. Der Wettbewerb wird 
belebt.  

• Der technische Aufwand für die Nachrüstung ist gering (überall möglich). 
• Die Kosten sind gering, umlagefähig, finanzierbar über Optimierung der Anlage.  
• Allein durch eine ggf. mögliche Korrektur der Vorlauftemperatur, der Heizkurve oder einer Paral-

lelverschiebung der Heizkurve etc. kann oftmals eine Einsparung von 5 % der Wärmekosten er-
reicht werden. 

• Die Anlagen werden für Mieter und Vermieter transparent. Potenziale werden aufgezeigt und füh-
ren anschließend zu Optimierungen, um das Wirtschaftlichkeitsgebot gemäß Betriebskostenver-
ordnung einzuhalten. 

• Wärmemengenzähler sind eine schnelle Lösung, um für Heizungsanlagen im Bestand zwischen 5 
- 15 % Endenergie einzusparen. 

Aktuell gibt es in Bestandswohngebäuden, die mit einer Zentralheizung vom Vermieter mit Wärme ver-

sorgt werden, in den meisten Fällen keinen Wärmemengenzähler für die Heizwärme oder Gesamtwärme-

erzeugung. Dies führt zu einem Modernisierungsstau, da Energiedienstleister den in der Wärmelieferver-

ordnung geforderten Kostenvergleich bei Umstellung auf eine energieeffiziente Contracting-Lösung nur 

ungenau durchführen können und damit in vielen Fällen die geforderte Kostenneutralität für die Mieter 

nicht erzielen können. 

Insgesamt ermöglichen Wärmemengenzähler die Verbesserung der Energieeffizienz in Deutschland 

durch Nachweis des Verbrauchs und können somit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, dem Um-

weltschutz und dem Senken der Energiekosten leisten. Die Vorteile wiegen die geringen Kosten für den 

Einbau bereits kurzfristig wieder auf. Kenntnisse über den aktuellen energetischen Stand sind unerläss-

lich, um zielgerichtete Effizienzmaßnahmen umsetzen zu können. Die notwendige Gesetzesänderung ist 

 
1 Siehe auch Feldtest zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden, u.a. von EOS Ostfalia und co2on-

line, ab S. 57: https://www.co2online.de/fileadmin/co2/Multimedia/Broschueren_und_Faltblaet-

ter/co2online-sanierungstest-studie.pdf  

https://www.co2online.de/fileadmin/co2/Multimedia/Broschueren_und_Faltblaetter/co2online-sanierungstest-studie.pdf
https://www.co2online.de/fileadmin/co2/Multimedia/Broschueren_und_Faltblaetter/co2online-sanierungstest-studie.pdf
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gering, sie könnte in der Heizkostenverordnung oder EnEV vorgenommen werden. Eine Übergangsfrist 

von 5 Jahren wie im Fall des Einbaus von Wärmemengenzählern für Warmwasser wäre sachgerecht. 

2. Wärmelieferverordnung (WärmeLV) verbessern 

a) Ungleichbehandlung von Vermietern und Energiedienstleistern beseitigen 

Nach aktueller Rechtslage ist die Umlegung der Wärmelieferungskosten nur möglich, solange diese un-

terhalb oder gleichauf mit den bisherigen Kosten der Wärmeversorgung liegen. Bei einer Modernisierung 

durch den Vermieter mit Eigenversorgung können jedoch auch höhere Kosten umgelegt werden. Dies 

führt dazu, dass in vielen Fällen die Durchführung der Modernisierung durch einen Energiedienstleister 

nicht möglich ist. Es entsteht ein Modernisierungsstau, da die Sanierung oft gar nicht durchgeführt wird. 

Diese aktuelle Gesetzeslage ist für alle Parteien nachteilig. Die Modernisierung durch einen professionel-

len Energiedienstleister wird in der Regel eine bessere Energieeffizienz erreichen als die Eigenversor-

gung durch den Vermieter, dessen Hauptgeschäft nicht die Energieversorgung ist.  

Daher entstehen durch die aktuelle Gesetzeslage für die Mieter langfristig mehr Kosten, der Vermieter 

wird gezwungen geschäftsfremde Arbeiten durchzuführen, der Energiedienstleister kann seine fachliche 

Expertise nicht einsetzen und es wird mehr Energie verbraucht als notwendig. Das Gesetz sollte so ange-

passt werden, dass die Modernisierung und Wärmelieferung durch einen Energiedienstleister umlegbar 

ist, solange diese Kosten unterhalb der Kosten liegen, die bei einer Modernisierung durch den Vermieter 

zu erwarten wären. 

Es sollte geprüft werden, ob analog zur Mieterhöhung durch Modernisierung die Zulässigkeit von Heizkos-

ten, die höher als das bei Kostenneutralität zulässige Niveau sind, unter besonders strengen Anforderun-

gen ermöglicht werden sollten, z. B. wenn: 

• Investitionen in eine neue Anlage oder eine energetische Modernisierung der bestehenden An-
lage getätigt werden, 

• die Kosten für Betriebsführung und gelieferte Energie durch die Umstellung sinken, 
• die CO2-Emissionen der Wärmeversorgung um deutlich mehr als 10 % (eher 30 %) sinken und 
• die Gesamtkosten der Wärmeversorgung für den Mieter um nicht mehr als 5 % steigen sowie 
• eine verbindliche Garantie zur Erreichung der Gesamtkosten mit Ausgleichsregelung im Fall der 

Nichterreichung getroffen wird (einschließlich Indexierung) 

b) Kostenvergleich verbessern 

Die bestehende Gesetzeslage zur Umstellung auf Wärmelieferung stellt ein wesentliches Hemmnis für die 

Umstellung auf effizientere Technologien und Erneuerbare. Dieses besteht darin, dass die Effekte zu-

sätzlicher Investitionen (z.B. hydraulischer Abgleich, Steuerungstechnik, Digitalisierungsmaßnahmen 
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ect.), nach bestehender Rechtslage nicht bei dem so genannten Kostenvergleich nach § 556c BGB i.V.m. 

Wärmelieferverordnung angerechnet werden dürfen. Erlaubt ist nur eine Anrechnung von Maßnahmen, 

die an der Energieversorgungsanlage selbst vorgenommen werden, nicht aber Maßnahmen, die „hinter 

dem Wärmemengenzähler“ durchgeführt werden.  

In der Kostenneutralitätsberechnung gemäß Wärmelieferverordnung müssen auch solche Maßnahmen 

berücksichtigt werden können, die der Energiedienstleister im Bereich der Kundenanlage durchführt und 

die die Energieeffizienz der Wärmeversorgung des Gebäudes verbessern. Konkret müssen also auch 

Maßnahmen anrechenbar sein, die „hinter dem Wärmemengenzähler“ durchgeführt werden. 

Um auch im Wohngebäudebestand den Anteil der Erneuerbaren Energien erhöhen zu können, ist eine „Er-

neuerbare-Pauschale“ für den Kostenvergleich erforderlich: 

Wir schlagen dafür eine Öffnung der historischen Betriebskosten nach oben vor, wenn die Umstellung der 

auf Basis von Heizöl oder Erdgas betriebenen Altanlage auf Erneuerbare Energien erfolgt: 

Betriebskosten(neu) = Betriebskosten(historisch) + Erneuerbare Pauschale2  

Ein Ansatz zur Berechnung der „Erneuerbaren Pauschale“ könnte über die Absenkung des Primärenergie-

faktors (PEF) bei Umstellung auf die gewerbliche Wärmelieferung erfolgen. Diese Anrechnung könnte z.B. 

unter dem Motto „Wird bei der Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung der PEF gesenkt, dann wird 

dies pro 0,1 Absenkung auf die Kostenneutralität angerechnet“.  

Um das Ziel der Bundesregierung, bis 2050 Deutschland klimaneutral zu machen, werden zwingend Lö-

sungen auch für den Wohngebäudebestand benötigt. Eine Erneuerbare-Pauschale könnte dabei helfen, 

auch diesen wichtigen Bereich klimaneutral zu gestalten. Selbstverständlich darf es dadurch zu keiner 

übermäßigen Belastung der Mieter kommen. Soziale Aspekte sollten daher bei der konkreten Umsetzung 

unbedingt berücksichtigt werden. 

3. Rahmenbedingungen für Quartierslösungen mit Kundenanlagen verbessern 

Die zur Erreichung der Klimaziele unverzichtbare Sektorkopplung (z.B. PV-Strom und Wärmepumpen, 

KWK-Strom und Wärmenutzung zur Beheizung, Integration der E-Mobilität in Quartierskonzepte) schei-

tert regelmäßig - und aus der Sicht der Gebäudeeigentümer und –nutzer verständlich – an einer völlig 

überzogenen und unkalkulierbaren Regulierung. Viele Immobilieneigentümer und Mieter lassen sich gar 

nicht erst auf innovative Quartierskonzepte ein, weil sie die Unsicherheiten und den daraus resultieren-

den Aufwand fürchten. Hinzu kommt, dass die Gegner solcher Projekte wegen der vielen unklaren Rege-

lungen in nicht vorhersehbarer Weise die Projekte erfolgreich behindern können. 

 
2 Siehe auch Impulspapier BEE und vedec „Mehr Erneuerbare Energien im Contracting“ 

https://vedec.org/wp-content/uploads/2021/02/20210201_Mehr-Erneuerbare-im-Contracting_BEE_VEDEC_Impulspapier.pdf
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Die Vielzahl der vom Gesetz in den Regelungen zur Kundenanlage in § 3 Nr. 24a EnWG verwendeten unbe-

stimmten Rechtsbegriffe hat in der Praxis dazu geführt, dass es immer wieder gerichtliche Streitfälle zu 

der Frage gibt, ob die Voraussetzungen einer Kundenanlage im konkreten Einzelfall erfüllt sind. Auch die 

Regulierungsbehörden und Gerichte schaffen es nicht, Planungssicherheit herstellende Kriterien zu for-

mulieren, denn auch das jüngste Urteil des BGH vom 12.11.2019 (EnVR 65/18) überlässt die Entscheidung 

im Endeffekt einer Gesamtabwägung und Würdigung im Einzelfall.  

Eine solche wenig objektivierbare gesetzgeberische Lösung (unter Nutzung auslegungsbedürftiger Tat-

bestandsmerkmale) muss nicht sein. Das beste Gegenbeispiel ist § 12b Absatz 5 Stromsteuerverordnung. 

Dort wird definiert, dass die Stromsteuerbefreiung bei dezentraler Stromversorgung für Entnahmestellen 

im Umkreis von 4,5 km um die jeweilige Stromerzeugungsanlage gilt. Natürlich hat eine solche pauschale 

Lösung Unschärfen, sie ist aber um ein Vielfaches besser als komplexe Einzelfallprüfungen, die unnötige 

Kosten bei Behörden und Beteiligten verursachen. Die verfügbaren Mittel sollten nicht in Beratungshono-

rare, sondern in die Errichtung und den Betrieb von effizienten Anlagen und einfach funktionierende Ge-

schäftsmodelle, die für Laien verständlich sind, gesteckt werden. 

Lösungsvorschläge 

a) Abstellen auf den Quartiersgedanken als räumlich zusammengehörendes Gebiet 

Wir schlagen vor, bei dem räumlich zusammengehörenden Gebiet auch auf den Quartiersgedanken abzu-

stellen. Das Quartier rückt immer stärker in den Fokus energiewirtschaftlicher Überlegungen (vgl. dazu 

veröffentlichten Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (RL (EU) 2019/944 vom 5. Juni 2019 sowie § 107 des 

aktuellen Gebäudeenergiegesetz). 

Der Begriff des Quartiers darf dabei nicht uferlos sein. Nach unseren Recherchen gibt es auch (noch) 

keine eindeutige und einheitliche Definition des Quartiers, die darüber hinaus geht, dass ein Quartier aus 

mehreren flächenmäßig zusammenhängenden privaten und/oder öffentlichen Gebäuden einschließlich 

öffentlicher Infrastruktur besteht und einem Gebiet unterhalb der Stadtteilgröße entspricht (siehe KfW 

Merkblatt: Energetische Stadtsanierung). Noch besser, weil eindeutiger, wäre die Einführung einer kon-

kreten Maßzahl. 

b) Einführung eines neuen § 3 Nr. 24c EnWG/Änderung des § 3 Nr. 24 EnWG 

Aus unserer Sicht ist es dringend geboten, in Ergänzung zum derzeit gültigen § 3 Nr. 24a EnWG mit seinen 

stark auslegungsfähigen Tatbestandsmerkmalen eine weitere Kategorie der Kundenanlagen einzuführen, 

die einen Sondertatbestand für die kleine dezentrale Stromversorgung aus KWK und/oder Erneuerbaren 

Energien schafft. 
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Schon heute gibt es neben der Kundenanlage nach § 3 Nr. 24a EnWG die Kundenanlage zur betrieblichen 

Eigenversorgung nach § 3 Nr. 24b EnWG. Es wäre daher eine einfache Ergänzung um einen neuen § 3 Nr. 

24c EnWG möglich, für den wir folgenden Gesetzestext vorschlagen (in rot die Änderungen): 

„Kundenanlagen zur Quartiersversorgung 

Energieanlagen zur Abgabe von Energie, 

a) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit der Elektrizitätserzeugungsanlage verbunden sind, 
b) in denen zur Versorgung der in dieser Energieanlage angeschlossenen Letztverbraucher Elektrizi-

tätserzeugungsanlagen mit einer elektrischen Leistung von insgesamt höchstens 2 Megawatt an-
geschlossen sind und diese entweder hocheffiziente KWK-Anlagen i.S.d. § 3 Nr. 14 und 8a KWKG 
oder Anlagen sind, die mit erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes Strom erzeugen, und die 

c) jedermann zum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der 
Durchleitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt werden.“ 

 

Steigende Mieten gerade in Ballungsräumen belasten die Haushalte der Mieter. Zusätzliche Belastungen 

durch die notwendigen Veränderungen zur Erreichung der Klimaziele sollten vermieden werden. Dezent-

rale Versorgungsprojekte können zu angemessenen Versorgungskosten für die Mieter und anderen Nut-

zer trotz umfassender Modernisierung der Energieanlagen anstelle von klimaschädlichen konventionellen 

Versorgungskonzepten (Öl- und Gasheizung, Kohlestrom) einen großen Beitrag zur Energiewende leisten. 

Dezentrale sektorgekoppelte Energieversorgungskonzepte sind also dann, wenn sie nicht durch das gel-

tende Regulierungsrecht verhindert würden, ein Weg zur sozialverträglichen Erreichung der Klimaziele 

ohne neue Subventionsregelungen. Das darf nicht dadurch verhindert werden, dass unnötige Regulierung 

betrieben wird 

Wir sind davon überzeugt, dass die Dezentralität der Energieversorgung ein ganz wesentlicher Baustein 

der zukünftigen Architektur des Energiesystems ist.3 Auch die Bundesregierung geht davon aus, dass es 

zukünftig vermehrt dezentrale Versorgungskonzepte geben wird.4 Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 

dezentrale Versorgungen (Kundenanlagen) im Bereich Wärme und Strom tragen nicht nur zur Versor-

gungssicherheit und einem geringeren Netzausbau bei, sondern sie erhöhen ganz maßgeblich auch die 

Identifikation der Letztverbraucher mit der Energiewende – vor Ort erzeugter und verbrauchter, also ei-

 
3 Vergleich „Energiewende und Dezentralität“, Agora Energiewende 

4 Vergleich „Energiewende im Überblick“, Bundesregierung 

https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2016/Dezentralitaet/Agora_Dezentralitaet_WEB.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/energiewende/energiewende-im-ueberblick-229564
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gener Strom, ist ein Symbol für die Unabhängigkeit der Kunden geworden. Und die Bedeutung wird ge-

rade im Hinblick auf E-Mobilitäts-Lösungen und die weitere Verknüpfung von Strom- und Wärmenutzung 

(Power-to-X) weiter zunehmen. 

4. CO2-Preis mit echter Lenkungswirkung 

Der von der Bundesregierung 2019 eingeführte Preis für klimaschädliche CO2-Emissionen ist aus unserer 

Sicht grundsätzlich ein gutes und wirksames Mittel, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.  

Nach der ersten Weichenstellung gilt es nun, Schritt für Schritt die Einzelheiten zu klären und zu justie-

ren. So zum Beispiel die Frage, wie mit dem CO2-Preis im vermieteten Wohnraum umzugehen ist. Die nun 

geführten Diskussionen, den CO2-Preis hälftig zwischen dem Eigentümer einer Immobilie (und damit in 

der Regel auch dem Eigentümer der Heizungsanlage) und dem Nutzer aufzuteilen, verfolgen wir aufmerk-

sam.  

Sie sind aber auch nicht neu. Die Frage, wie beide Parteien von der energetischen Modernisierung der 

Heizungsanlage (und auch anderer Effizienzmaßnahmen) profitieren, hat im Rahmen des Forschungsvor-

habens „Das Wärmelieferungskonzept für das Handwerk“ bereits 1990 zur Gründung unseres Verbandes 

geführt. Energiedienstleister installieren und betreiben heute neue, effiziente Anlagen und entlasten da-

mit die Umwelt. Der Vermieter wird von Investitionskosten entlastet, die er an anderer Stelle z.B. bei der 

Gebäudehülle sinnvoll einsetzen kann. Für den Mieter wird die Umstellung nach den gesetzlichen Anfor-

derungen nicht teurer und er profitiert langfristig von planbaren Kosten.  

Das Ziel der CO2-Bepreisung ist es doch, klimaschädliche Emissionen nachhaltig und langfristig zu sen-

ken. Bei der Wärmeversorgung von Mietwohnraum kann dies zum Beispiel durch den Ersatz alter, ineffizi-

enter Anlagen und den Wechsel auf Erneuerbare Energien erfolgten. Dieses Ziel – nämlich die CO2-Ver-

meidung durch die deutliche Steigerung der Energieeffizienz in vermieteten Wohngebäuden – gilt es in 

den Mittelpunkt der Überlegungen zu rücken.  

Wir verstehen das Bedürfnis, im Sinne der (Rechts-)Sicherheit und des Vertrauens der Mieterinnen und 

Mieter rasch eine Lösung zu präsentieren. Gleichzeitig möchten wir dafür werben, in einer möglichen Lö-

sung auch schon deren Weiterentwicklung im Sinne eines echten Effizienz-Anreizes mitzudenken. Wir 

stehen am Anfang eines Prozesses, den es zu schärfen gilt. 
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Aus unserer Sicht sollten bei einer Aufteilung der Preissteigerungen durch den CO2- Zertifikatehandel im 

vermieteten Wohnraum folgende Aspekte berücksichtig werden: 

a) Anpassung des aktuellen Umlagen- und Steuersystems hin zu einem CO2-Preis mit echter Lenkungs-

wirkung 

Alle Energieverbraucher müssen bei der Energiesteuer, der Stromsteuer, der EEG-Umlage und den 

Stromnetzentgelten gleichbehandelt werden. Die Abgabenbelastung muss direkt an das erzeugte CO2 ge-

koppelt sein. Soziale Gerechtigkeit bei der Steuerbelastung muss sichergestellt werden. Auch Großver-

braucher müssen einen gerechten Anteil an den Kosten der Energiewende übernehmen. Entlastungen 

darf es nur für konkrete, nachgewiesene Einsparungen geben. 

Denkbar wäre aus unserer Sicht sogar eine komplette Abschaffung der EEG-Umlage, Energiesteuer und 

Stromsteuer in Kombination mit einem deutlich erhöhten CO2-Preis mit echter Lenkungswirkung. 

b) Verteilung des CO2-Preises an Energieeffizienz koppeln 

Um weitere Anreize für den Klimaschutz zu setzen, sollten bei der Aufteilung des Preises Effizienzkrite-

rien berücksichtigt werden. Dabei sollte sowohl der Effizienzgrad des Gebäudes an sich, wie auch der Ef-

fizienzgrad der energetischen Versorgung berücksichtigt werden. Konkret schlagen wir vor, für die Be-

wertung des Gebäudes den Energieeffizienzausweis als Kriterium zu nutzen und bei der energetischen 

Versorgung den Jahresnutzungsgrad der Energieerzeugungsanlagen.  

Wir schlagen vor, auch im Rahmen der Wärmelieferverordnung energieeffiziente Maßnahmen zu bevorzu-

gen und damit echte Anreize für nachhaltige Einsparungen für Wärme im Gebäudebereich zu setzen. 

c) KWK trägt zur Entlastung der Wärmenetze bei und sollte beim CO2-Preis nicht benachteiligt werden 

KWK leistet heute schon einen wesentlichen Beitrag zu einer effizienten und nachhaltigen Energieversor-

gung z.B. in Quartieren. Neben der Wärme werden die Nutzer auch mit vor Ort erzeugtem Strom versorgt. 

Dezentral erzeugter Strom trägt außerdem zur Sicherheit der Versorgung und Entlastung der Übertra-

gungsnetze bei. Dabei ist es der KWK-Anlage grundsätzlich gleichgültig, welcher Energieträger einge-

setzt wird. Mit wenig Aufwand lassen sich auch erneuerbare Gase für eine klimaneutrale Versorgung ver-

wenden. Heute sichern wir mit KWK die Residuallast von morgen. Der Stromanteil aus KWK-Anlagen 

sollte daher von der CO2-Abgabe befreit werden. Insofern auch der Stromanteil belastet wird, führt das zu 

einer wesentlichen Benachteiligung für hocheffiziente KWK im Vergleich zu einer Versorgung ausschließ-

lich aus einer Kesselanlagen. Den Ausbau zu stoppen wäre kontraproduktiv im Sinne der Klimaschutz-

ziele. 
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Wir bitten um Berücksichtigung dieser Aspekte beim weiteren Verfahren bzw. bei der Umsetzung der 

konkreten Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele. Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne für 

weiterführende Gespräche und/oder Erläuterungen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Geschäftsführer 

Hannover, 11.05.2021 
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